
Die Beweismittel im älteren griechischen Processe unter­
scheiden sich nioht wesentlich von denen des heutigen Processes.
BetI'aclltet man insbesondere das Gerichtsverfahren der Griechen
in seinel' ausgebildetsten Gestalt, wie wir es von den Athenern
l,ennen, so sind auch dort diejenigen Formen der Beweismittel,
die am häufigsten auftreten, Zeugen und Urkunden; weiter spielt
der Eid eine wiohtige Rolle und zwar treffen wir ihn in der
Form des zngeschobenen Eides, des iusiurandum necessarium der
Römer, nie in der Form des nurch die Behörde auferlegten Eides 1.

Dagegen ist eine dritte Al't des processnalen Eides, der lU'ooess­
hegründende Eid, die sog. bllU/locria, im modernen Recht nicht
mehr im Gebrauch, Da llinen derartigen Eid der Kläger allf die
Klage, der Beklagte auf seine Gegenrede leistete, t'ina der Par­
teien durch den' Ausgang des Processes daher der Götterstrafe,
die ntwh griechischer Anschauung anf den Meineid folgt.e, ver­
fallen musste 2, ist. es erklärlich, dass man in späteren Zeiten den
]1roces~begrUndenden Eid verworfen hat. Sachverständigengnt­
achten und Augenscheinseinnahme kennt der att.isclle Proce88 nicllt.

Ehensowenig begegnen im Process der Athener, soweit
wir es verfolgen können, zwei weitere Beweismittel, von denen
wir Spuren in andern griechischen Stammesrechten finden. Es
ist dies einmal der Eid dell Richters, den dieser hei Vornahme
ein zelner Handlungen leistet. Er ist ein Mittel, das Recht zu
finden, unterscheidet sicl1 also von nnsenn Richtereid, der eine
Form des Beamteneides ist. Dieser Scllwllrentscheid begegnet
vor allem im Stadtrecllt von Gortyn. Der Ricl1ter soll nach

1 E. Ziebart.ll, De iureiurnndo in iure Gl'aeco quaestiones, Diss,
inang. S, 42.

2 Leist., (;I'aeco· italische Rechtsgeschichte S. 36ß f. Meiel'·Schö­
mann-Lipsius, Attischer Process S. 827.
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dessen Vorschrift die Entscheidungen entweder durch bll<&L€IV
oder KpivEIV letzteres stets in Vel'bindung mit seinem
Eid; im Zweifel soll er schwörend entscheiden 1, das bIK&lEIV ist
ihm nur dann erlaubt, wenn ihn das Gesetz ausdrücklich dazu
ermächtigt. Dass hier der Eid des Riohters ein Beweismittel ist,

ergiebt sich am besten daraus, dass er bei mangelnden oder sich
gegenlleitig aufhebenden Zeugenaussagen Z vorgeschrieben wird.
Diese Einriclltung, die nicht vereinzelt dasteht 3, erschien noch
Plato so trefflich, dasll er in den NO/lOI XII 948 E fordert:
Einen Eid soB der Richter leisten, wenn er im Begriff steht,
Recht zu sprechen.

Das zweite Beweismittel, das in I,ändern griechischer Zunge

nur ausserhalb des attischen Processes vorkommt, verdient des­
halb unser besondel'es Interesse, weil es aus dem germanischen
Recht wohlbekannt ist und dort oft Gegenstand wissensohaftlicher
Untersuchungen gewesen ist, es ist. das Institut der Eideshelfer,

d, h. der Personen im Process, die den Eid der Processpartei
duroh ihren Eid verstärken, im ,rertrauen auf den Charal,ter
der Partei, ohne unmittelbare Kenntnis vom Thatbestande, Da
der Stellen, in denen griechische Eideshelfer erwähnt werden,
nur wellige sind, hat man dieses Beweismittel des griechischen
Processes bishel' nUI' beachtet; Aufgabe der folgenden Dar­
stellung soll sein, den Nachweis ihrer Existenz im griechisohen
Proccss zu führen und ibr Wesen darzuthun.

Zunltchst sollen hier die Stellen aus den griechischen Schrift­
stellern und Inschriften zusammengestellt werden, in nenen Eides­
lleHer anzutrl'Jlfen sind,

I. Aristoteles Rhet. I 15 p. 1376 a 23 ff. giebt eine Ein­
theilung der I-HXpTUpim, die am Anfang stehen soll, weil sie für
die Auffasl'lung der Griechen von den llapTUPEc; eharakteri!ltisch
ist. Er sagt:

Etat bE cd IJapTupial a\ /lEV lTEpt aumu· a\ Cf. mp\ TOU
a/llplaßrrrouVTO~ Kill a\ /lEV lT€pl TOU lTpa'fIJaTo~ a!. M lTEpt ToD
rjeouc;;, WaTE lpaVEpOV on OUo€rrOT'~aTtV alToptlaCtt /lapTup{a~

'XPllallJfJc;,
Aus diesel' Stelle folgt: Neben den That- oder wissenden

1 Recht von GortYll XI 26-31.
2 Reoht von GOl'tYll I 12 ff. I 22 ff.
a Yergl. darüber Ziebarth bei PauJy-Wissowa, ReaJ-Encyclopädie

der classischen Alterthumswissenschaft unter 'Eid' V S.2081.
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Zeugen gieht es solr.lle T1'Epl TOO T\90ul;;, Gesinnungszeugen. Diese
werden den Tbatzeugen gegenübergestelH, ihre Auskunft iet gleich­
falls XPl1l1l/lTJ, dh. verwendbar ein Urtheil darauf zu stützen. Die
Zeugen TrEpl TOU 1100Uc; können sololle über guten wie soMechten
Cbaralder der Processpartei. also Zeugen des Klägers wie des
Beklagten sein, der Uebel'fUhrung oder Entschuldigung dienen.
Da weiter Aristoteles niohts davon sagt, dass er nur vom Civil·
prooese oder nur vom Strafprooess spreohen wolle, ist anzu­
nehmen, dass in beiden Verfahrensarten Beweis auoh durch Ge­
siunnngszeugen angetreten werden konnte. ER ist daher klar,
dass die Zeugen TrEpi ToOfl90uc; eine wiohtige Gruppe von Zeugen
bilden, die eine andre weit gröseere Bedeutung haben, als die
heutigen sog. Leumnndszeugen, die niemand als zweite Gruppe
den wissenden Zeugen gegenliberetellen wird, deren Zeugniss nur
als beinahe werthlose Stütze eines Inclicienbeweises im Straf­
procease in Betracht lwrnmen kann. Es wird daher der Schluss
llicht llngerec1ltfertigt sein, dass die Gesinnungszeugen des gl'iechi­
sehen Rechts dem lleutigen Recht unbehnnt sind, dass sie statt
mit unseren Zeugen vielmehr mit den Eideshelfern deli germani­
schen Rechts zu vergleichen sind 1, denn auoh deren Allskllnft vor
Geri<,ht war gegründet auf ihre Kenntniss V0m Charakter deI'
Partei, nicht auf das Wissen der Tllat. Wenn daher im folgenden
von ,1lIPTUpElö die Rede' sein wird, kann aus dem Wort allein
nicht geschlossen werden,dasll es siell um Zeugen im Sinne des
heutigen Rechts handelt, denn da diese innerhalb der /lO:pTUpEc;
nur eine Gruppe bilden, können durch das gl'iecllische Wort so­
wohl Thah wie Gesinnungszeugen getroffen werden.

II. Im Reclltsvertrag zwischen Cbaleion und Oianthea
(etwa aus dem 5. Jb. v. Chr.) begegnet folgende Bestimmung
(Zeile 10-14)2: -- Al K' &v~)lx6;Zövn Toi tEvoblKllI, ETrÖ­
/lom\; hEAEIJTÖ 0 EE\I,()<;; 5rrayoV Tav MKavEX90c; rrpOtEVÖ Kai

1 Ebenso ZiebartlJ, De inreinr. in iure GI'. quaest. S. 40 Anm.3.
G. Gilhert, Beiträge zur Elltwickelungsgesch. d. griech. Gerichtsver­
fahrens im Jahrb. nil' Philol. Suppt XXIII S. 468 Anm. L

2 Richard Meister, Berichte der Bächs. Ges. der Wissenschaften
1891: S..19 ft'. Die ältere Litteratur ist dot·t S. 19 Il.ngl:'gebeu. Dazu
kommen jetzt: Dittenberger, Inscriptiones Graecae IX 1, 333; eh Michel,
Reclleil d'inscriptions grceques n. 3; Solmsen, Inscriptiones Graecae ad
inlust.l'l1ndas dialectos selectae Il Nr. 35 S. 7G; Dethier, Wiener Sit7,ungs­
berichte XXX S. 4H2 ff.; L. Ott, Beiträge zur I{enntniss des grieohi­
schen Eides. Anhang II 8. 103 ff.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. LXIII. 36
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FIM5 f€vö aplO'Ttvbav, €rrl /1€V Tm<; JJvmatm<; Kcxl1TA€oV 1T€VT€­
KaibEK' avbpa<;, E1Tl Tal<; /1EIOVOl<; EWE' avbpa<; 1. - -

Die Tnschrift, aus der diese Stelle entnümmen ist, enthält
eill6n lteehtsvertrag zwischen den Städten Chaleion und manthen
im ozojischen Lokl'is, Die Loher wal'en ein bekanntes See­
)'äubervolk, deren rauher Gewohnheiten noch Thukydides gedenkt.
Fremde waren auf den sohwachen Schutz angewiesen, den Re­
ligion Und Sitte der Einheimischen ihnen gab, Rechtsansprüche
]Ionnteri sie nUr dann etlleben, wenn sie ihnen durch Staatsver­
h'iige garantirt waren. Dem Rechtsschutz der ChaJeier in Oiantbea
und deI' Oiantheer in Chaleion dient dieser Vertrag. Nachdem
er einige materiellreehtliche Vorschriften erledigt bat, kommt
er mit der angezogenen SteHe auf das Verfahren zu sprechen.
Sie istcivilproeessualer Natur, wie sich aus der Scheidung der
Sachen nach ibrem Stn!itwerthe schlieeseh lässt. Dabei werden
als schon bestehenile Eim'ichtung die t€VOMKaL erwähnt, der Ge­
richtshof, bei dem der Fremde Recht zu suchen hatte, wie der
Fremde in Rom beim praefor peregrinuB. Man muss daher an­
nehmen, dass unsenll Reehtsvertrag schon andre der Chaleier
und Oiantbeer, sei es untereinander, sei es mit andern Städten,
vorausgegangen sind, die die Einsetzung der teVOblKCXl angeordnet
llaben. Die vertragschliessenoen Städte benutzen hier die schon
bestehende Einrichtung 2. Die Zahl der tevobhcat war eine gerade,'
denn einavbLxdZ:€lV konnte vorkommen, wahrscheinlich waren
es zwei 3. Wenn diese Fremdemichter einstimmig ihr Urtbeil
fällten, 1Jatte sich der Chaleicr in Oiantllea oder der Oiantheer
in Cha1eion, der gegen einen Einheimischen klagte, zu be!lcheiden j

herrschte Stimmengleichheit (andre Fälle sind bei zwei Richfern
llicht denkbar), konnte der klagende l!'remde versuchen durch
Wahl von !1\wJJoTat einen fiir sich giinstigeren UrUleilsspruch
zu erzielen. Die hiet· erwähnten E1TwJJ<>Tat sind von der Mehl'-

t 'Wenn die Fremdenricllter zwiespältiger Meinung sind, soU sich
der FI'emde, der die Klage anbringt, Eideshelfer wählen, ausaer dem
Proxcnos und seinem eignen Gastfreund aus den Besten; bei :Sachen,
die eine Mine und mehr betragen, fünfzehn Männer, bei geriugerell
neun Männer:

• 2 R. Meister aaO. 8.34. Nach andrer Ansicht ist das Ft·hlen
einer Bestimmung über Einsetzung der Eevobi!all darauf zurückzuführen,
dass die uns bekaunte Jnselu'ift nur ein Thei! odel' eine Ergänzung
eines grosqen Vertrags zwischen Cbaleion und Oianthea sei.

l! R. Meister aaO, S. 35.
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zahl der Erklärer als zugewählte Riohter oder Zusatzgesohworene
gefasst worden 1. Gegen diese Anaioht 8pricht, da8s das Wort
€tiW/10TCtl nichts andet'es als (Besohwörer' bedeutet 2, sachlioh ist
tlarauf hinzuweisen, dass es Richter, die sich die eine Process­
partei selbst in den Gerichtshof wältlt, wedel' in Griechenland,
nooh sonst in einem andorn Lande je gegeben hat, dass' ein Ge­
riolltshof von 17 oder 11 Riohtern, die' fast alle 'parteiiRCh' sind,
ein Widerspruch in sich selbst ist. Ferner werden dem Kläger
Vorsohriften gegeben, aus welchen Kreisen die von ihm zu be­
sohaffenden etiW/lOTCU stammen sollen, eine negative: nicht deI'
Proxenos und der eigne Gastfreund, und eine positive: aus den
Besten. Hält man die etiw/10T<Xl für zugewäblte Riohter, wer
entscheidet dann darübel', ob der Kläger diese Bestimmungen be"
folgt hat? Die EEvobiKlXl können es als Collegen der Zugewählten
allein nic:ht mehr, nur der ganze Geriohtshof der 17 oder 11
Richter. Der Klägel' könnte dahel' die Vorscllrift: 'aus den Besten
/lOll er wählen' dadurch ilI11sorillcl) maohen, dass er durchweg
scblecllte l'Jlemente zuwäldt, daun ist er bei der Abstimmung'
darüber, ob sie wirklich aus den Besten stammen, 'sicher, dass
keiner zurückgewiesen wird. Den Naoiltlteil dieser mangelhaften
Einrichtung wUrde immer der Einheimische getragen haben. ..

Es bleiht also nur iibrig, die ttiWj.l6Tal unter deli lJapTUp€~

des Aristoteles zn suchen. Dass hier von wissenden Zeugen nioht
die Rede sein kann, ergiebt sich ohne weiteres aus dem hE'k€I1TW,
er soll wällien. Eine befriedigende Lösung ist es dagegen, wenn
man die €TtwlJoTatals Gesinnungszeugen oder, worauf uns die
grieohische Bezeicbuung weist, als Eideshelfer auffasst 3. Das
Interesse heider Parteien wurde durch eine solelte Vorschrift ge­
wahrt. Der klagende Fremde, der sich benachtheiligt fühlte,
konnte, falls er sicl} das Vertrauen der Einheimischen erworben
hatte, unter tliesen ohne Schwierigkeit solche finden, die ihm
duroh einen kurzen Gang vor die Fremdenriohter zu seinem Recht
verhalfen; andererseits war auclt der Beklagte als Einheimischer

1 Zusammenstellung der Ansiohten bei R. Meister aaO. S. :36.
Ott aaO, S, l;?O iib{'rsetzt E1tW/lOTaI mit 'Geschworene' und setzt sie
den ÖPl(W/-lOTlll gleich, die am Sohluss der Inschrift erwähnt werden,
ebenso Ziebarth, De iurei. in iur~ l:jr. quaest. S. :31): 'Em)~IOTll;;; aut
Öpl(ö/-loTa;;;' .

2 R. Meister aaO. S. 31),

II R. :M~ister aaO. S. :37, Zust,imm~lld Gilbert, Beiträge zur Ent·
wickelungsgesch. d. gr. Gerichtsvcrf. S,468 Anm. 2.
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,!;enüp;end geschützt, denn dem unredlichen Fremden stand Nie­
mand aus den Besten der Stadt gegen den Mitbiirger bei; un­
geeignete Eideshelfer aber konnten die tevobiKal, da sie über
den Parteien und deren Helfern standen, zurück weisen,

Ob der Kläger mit seillen Helfern zugleich, ja ob er über·
haupt vel'eidigt wurde, davon sagt die Inschrift nichts. Dass
er sclbst !!Chwor, lässt sich daraus sClhliessen, dUB die EideR'
helfer nn andern Stellen 1 !1UVWPO'ftti genannt werden; dieses
VlTort hat einen Eid der Partei seI bst zur Voraussetzung,

Brachte der Kläger für die Sachen von grÖsserem Streit­
werthe (von einer Mine an) 15, für geringere Sachen 9 Eides·
helfer auf, so siegte er; andernfalls verlor er den J?rocess.

1II. Im Stadtrecht von Gortyn finden sich folgende auf
unsre Frage bezügliche SteHen:

'a) CoI. II, Zeile 20-45 der gl'ossen Inschrift l!: - - aI
Ka TaV EAw8epav POlK1ÖV aIAl:9Et EV rraTpOl\; f ev &b(ArrtÖ t EV
'1'0 avopoc;;, EKaTov lJTaTEpaVI(; KaTalJTaO"et, aloe K' ev a(A)Ao,
rrevT~KovTa, alOE Ka T(Xv '1'0 arrnalpö, bEKa, aloe K' () oö).Ol\;
TftV €Aw9Epav, bmAEt KaTMTMet, ai oe Ka bOhOe;; b6AO, rrevTE.
rrpofetTnlTö be uVTI !-HllTUPÖV TptÖV TOtl(; KabEO"TatC;; '1'0 EValAe­
8€VTOl\; aA).ueOOm ev Tate;; rrevT' Uf,lEpatr;;, '1'0 be b5M TOt mXO"Tat
UVTI patTUpov buov. al be Ka pe aUUO"ETat, Errl TOte;; lMvO"t
E/J.EV KpeOeat omit Ka AElöVTl. ai Oe Ka rröVEt bOA6lJaSOat,
opoO"at TOV lMvTa TO rreVTEKOVTaO"TaTlpö Kai rrAlovoe;; lIEVTOV
m.'JT6v, Fiv alhot FEKaO'Tov erraptopevov, '1'0 b' arrETalpö TPITOV
aUTov, '1'0 be FotK€Or;; TOV rr6:O"Tav aTEpov aUTov, pOtKloVT' lA€V,
bÖA5lJaSeat be JJ.lf B.

1 Vergl. nnt. IV und VI S, 12 ff, und 17.
2 BücheIer-Zitelmann, Dns Recht vou Gortyn, Rhein, Mus, 1l:ll:l5,

I<}rgilnzungsheft. Die Litteratur findet sich bei Collitz-Becbtel, Samm­
lung der griechischen Dialektiuschriften NI'. 4H91. Dazu kommen
Dareste-HaussoulJier-Reiuach, Recueil des iuscriptions juridiqucs grec·
ques Nr. XVII lld. I S. 354 ff.; Solmsen, Inscriptiones Graecae ad in­
lustl'. dia!. selectae 2 NI'. 30 S, 52 ff,

S 'Wenn er mit dt'r Freien ehebrenhend (so übersetzen B1icheler­
Zitehnann 1-l0IK(ÖV. Vergi. S. 101 Anm. 1. Nach andrer Ansicht ergiebt
sich aus' der Gegenüberstellung von i:v '1TaTPO\; und tv dbEXmo mit tv
T(j uvbpc)(;, dass /-lolKlöv 'nicht in dem engeren des I'~hebruchs .zu
"entehen ist" sondcl'lJ in der weiteren Bedeutung des stuprum, der
Vel'l'iibrung'. VergI. Kal'I Meister, Indogermanische Fors(,hungcn 18
S, 148 Anm,l) wird in Vaters oder Bl'Udel's ouer in des Mannes
Haus, wil'll er 100 Statel'en erlegen, wenn aber in eines andern 50,
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Diese Bestimmung steht im zweiten grösseren Abschnitt des
Gortyner Stadtrechts, der die geschlechtlichen Verg-ehen behandelt,
jedoch nicht unter strafrechtlichem Gesiohtspunkt, sondern nur in
dem Sinne, dass er die Bussen rur den Verletzten bestimmt; er
gehört, wie das ganze Gesetz t, dem Civilrechte an.

Der Thatbestand des Delictes ist klar, dagegen sagt das
Ge8('tz niohts davon, wann der Schwur, den es erwähnt, gefordert
wird und vor wem er geleistet wird. Man wird nicht fehlgehen, .
wenn man annimmt, dass er im Process vor dem Richter ge­
leistet wird 2. Der Gesetzgeber hat dies als selbstverständlich
vorausgesetzt. Zum Processe ist es auf folgende Weise ge­
kommen: Der ertappte Ebebrecher, den der ErtappeI' bei sich
festhält, behauptet, er sei 'gelmechtet' B, dh. er habe entwedel'
überhaupt nicht Ehebruch getrieben oder er sei nichUn ßagranti
ertappt worden, der Ertapper diiJ;'fe ihn daher nicht wie einen
Sklaven festhalteIl, auch keine Busse beansprucheu, der Ertapper
führt ihn daher vor den Richter, der die Sacblage ldären soll.
Da der vermeintliche Ehebrecher ~uf seinen Einwendnngen be­
harrt, muss der Ertapper auf das Urtheil des Richters hin die
Wahrbeit seine;' Angaben beschwören; er und nicbt der Beklagte
wird zum Schwur zugelassen, da gegen diesen, 'in dem die 8pll1:.
des Verbrechens dem Richter vor Augen gebracht wird' 4, der
Verdacht spricht. Die Schwere der Beschuldigung verlangt

wenn aber mit der lFrau) des Genosslosen 10, wenn aber der Sklave
mit deI' Frau (ehebrechend gefasst wird), wird er dopRelt erlegen,
wenn abel' ein Sklave mit der Frau eines Sklaven 5. Er soll aber
vorher ankündigen vor 3 ZeugeIl den Verwandten des im Hause Ge­
fassten, ihn abzulösen binnen 5 Tagen, beim Sldaveu aber d.em Horrn
VOr 2 Wenn er (ihn) aber sich nicht auslöst, soll es bei denen,
die (ihn) fIlssteIl, stehen, mit ihm zu verfahren, wie sie wollen, Wenn
er aber sagt, er habe ihn geknechtet, schwöre der Ertapper im (rall
der 50 Stateren und mehr mit 4 andern, jeder anf sich göttliohe Strafe
herabrnfend, im Fall des Genosslosen aber mit 2 andern, im Fall deli

. Häuslers aber deI' Hel'r mit einemal1del.ll. er habe ihn ehebrechend
gefasst, geknechtet aber nicht:

1 Bücheler-Zitelmann aaO. S. 43.
2 Büoheler-Zitelmann aaO. S. .1 06.
S Die Herausgeber des Reoneillesen (mitComparetti) bOA6oa66m

bOAWO(.lo6at (vergl. das. S. 361 Anm.l), nicht wie Bücheler-Zitehnanu =
b0 IIAwouo6m (8, 106 Aum. 29) und Übersetzen das Wort mit attire dans
un piege. Ebenso Solmsen, Insel'. GI'.2.

4 BUQhcler.Zitelmann aaO. S. 74.
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jedoch, dass der Kläger nicht allein schwört, sondern dass St:lill

Eid verstärkt wird durch eine bestimmte Anzahl Mitschwörender
(1 je nach der Bedeutung des Falls). Wie sind diese Mit­
schwörer juristisch zu bezeichnen? Um wissende zufalJige Zeugen
kann es sich nicht handeln, denn dass zufällig die geforderte
Anzahl Menschen den Ehebruch gesehen hat, ist nicht möglich;
testes rogati können sie nicht sein, weil es 'an Zeit gefehlt haben
mag, sie zuzuziehen' 1; man muss sie daher mit Zitelmann als
Eideshelfer auffassen 2, die neben der Hauptpartei . schwören, um
deren Eid zu untentützen, ohne von der That selbst zu wissen,
nur auf den Charakter ihrer Partei fussend. Nicht ausgeschlossen
ist, dass sie den Schreimannen des germanischen Rechts· zu ver­
gleichen sind, die bei handbaft.er That anf den Ruf des Ge­
kränkten oder Verletzten herbeieilen und diesen im Prozesse als
Eideshelfer unterstittzen. Ihren Charakter als Eideshelfer ver­
lieren diese auch dann nicbt, wenn sie, schnell berbeigeeilt, noch
die That wahrgenommen haben 8.

Durch den Eid des Klägers und seiner Eideshelfer werden
dessen Behauptungen als waln' erwiesen, der Beklagte wird ver­
urtheilt, die im Gesetz bestimmte Busssumme an den gekl'änkten
Ehemann oder, falls dieser ein Sldllve ist, an dessen Herrn zu
zahlen.

b) Col. In Zeile 44- I V Zeile 8: al TEKOI luva
KE[p]E[uo]vO'"a, €rr€AEüO'"at Tal &.vbpl €rrl O'"TElav &.VTL /.HUTUpOV TpIOV.
albE Il~ bEKO'"atTO, Erri. Tal llaTpL €IlEV TO TEKVOV ~ Tparr€V ~
tXrrOe€/lEV, OPKIÖT€Pob b' E/lEV TOr;; KabEO'"Tav<; Kai TO<; llatTU­
pavc;, al ErrÜfuO'"av. albe fOlKEC! TEKOI KEp€Uov(Ja, ErrEAEuO'"al
TOI rraO'"Tal TO avbp6<;, oe;; ITrruIE, tXVTL/latTUPÖV [buJov. al bE KU

. Ilf bEKO'"ETat, Erri. TOI mX(JTaI ~1l€V TO TEKVOV 101 Ta<; FOlKiac;;.
al be TOI autOI aOTlV orrulolTo rrpo Ta EVlauro, TO 1tCublov Errl

1 Bücheler·Zitelmaun aaO. S. 76.
II Ebenso Dareste-Haussoullier·Reinach aaO. S. 434, Ziebarth, De

iUI·eiu1'. in iure Gr. quaest. S. 40.
9 Schröder, Deutliche Rechtsgeschichte S. 366 11. 36, vgL anch

K 88. 363. 37G. - Griechische Schroimanllen finden sich bei Lysias in
dcr Rede über die Tötung des Eratosthenes § 23 ff.: Der betrogene
Ehemanu Euphiletos holt Leute herbei, vor deren Augen er den Ehe­
brechel' Eratosthenes ertappt und tötet. Dass sie im Prozess gegen
Euphilet, der des Mords an Eratostbeues angeklagt wird, nur als Ent­
last.ungszeugen auftreten, ist nicht verwunderlich, da man in Athen
zur Zeil des Lysias das Inst,itut der Eideshelfer nicht kannte.
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TOI rraI1T(i! t/JEV TOI TO FOIKEO~. KÖPKUhEPOV E/lEV TOV lrrEAEU­
(J"avTU KaI 1'0<; llamJpav<;t.

Die Stelle handelt von der Zutragung des unehelichen Kindes
einer geschiedenen 2 Freien oder einer geschiedenen Häuslerin.
Sie soll gegenüber dem erfolgen, der das nächste Anreoht auf
das Kind hat, 4. i. der geschiedene freie Ehemann oder der Herr
des geschiedenen Häuslers. Den Process, in dem die Verwandten
der Freien, oder der Herr des Häuslers und mit ihnen die
Zeugen zum Eide kommen, denken wir uns folgendermaassen ent­
standen: der Mann der geschiedenen Freien oder der Herr des
geschiedenen Häuslers vel'langen als Kläger die Herausgabe des
unehelichen Kindes, da die Kindesmutter oder deren Heu, wie
sie behaupten, ihrer (oder seinel') Pflicht nicht geniigt habe, das
Kind ihnen, den BereclJtigten, zugehen zu lassen, sie also um
ihr Recht gekommen wären, das Kind sich zu nebmen. Beklagte
ist nicht die Kindesmutter selbst, sondern die Freie wird duroh
ihre Verwandten (1mbEO'rat) vertreten, die Häuslerin durch ihren
Henn. Als Beklagte baben sie, da kein Ausnahmefall wie oben
lIlaS. 6 gegeben ist, Recht und PHicht zur BeweisfUhrung,
sind also näher zum Eide. Da der Kläger behauptet, dass die
Zlltragllng nicht erfolgt sei, haben sie dies zu besohwören, abbr
nicht allein, sondern mit ihnen leisten den Eid die 3 (bei der
freien Mutter) oder 2 (bei der Häuslerin) SQllemnitätszeugen, vor
denen die bestrittene Zutl"agung gt!schehen ist. Aur den ersten

, Blick könnte es scheinen, als ob es einfache Tbatzeugen wären;
sie zeigen ,jedoch Besonderheiten, duroh die sie sieh wesentlich
von den wissenden Zengen unterscheiden. Zunächst fällt auf,
dass sie überhaupt vereidigt werden, was von den Thatzeugen

t 'Falls gebärt ein Weib, das gescbieden ist, soll sie (das IUnd)
zugehen lassen dem Mann ans Haus vor 3 Zeugen. }<'alls er es aber'
nicht annimmt, soll das Kind bei der Mutter stehen, es entweder auf­
zuziehen oder auszusetzen. Eidlicher (näher zum Eide) seien die Ver·
wandten und die Zeugen, ob sie zugehen liessen. Fans aber eine
Häuslerin gebärt, die geschieden ist, soll er zugehen lassen dem Herrn
des Mannes, der sie ehelichte, vor 2 Zeugen. Wenn er es aber nicht
annimmt, soll das IHnd bei dem Herrn der· Häuslerin stehen. Wenn
sie 'sich aber mit demselben (Manne) wieder verheirathet vor Ablauf
des ersten Jahres, soll das Kind bei dem Herrn des Häuslers stelm.
Näher zum Eid sei der, der zugehen Iiess, und die Zeugen:

2 Nicht: einer Wittwe, vergl. Biichcler-Zitelmanu l\aO. S. 110.
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im Gortynisollell Recllt nie gesagt wird I. Ihr Eid ist sogar so
wichtig, dass der Gesetzgeber nUl' ihllerwähnt, nioht die Aus­
sage, die sie beeiden. Sohliesslich steht ihr Schwur in einer

Linie mit dem der Partei. Dadurch verlassen sie die Rolle, die

wissende Zeugen im Process zu spielen haben: sie treten neben
die Partei und helfen ihr mit ihrem Eide. Genau so wie diese
verlangen sie fitr die Darstellung, die sie gegeb'tln haben, den
Schwur abzulegen; Partei und /.Hxprupee;; sind beide opKulm:pol.
Wenn sie daher mit den wissenden Zeugen auch das gemeinsam
haben, dass sie von der zu beschwörenden Thatsache unmittel­
bare l{enntniss haben, so entfernen sie sich von diesen und nähern
sich zugleich den Eideshelfern dadurch, dass sie durch ihren
Eid 'der Partei rechtes helfen.' Die Zwischenstufe zwischen

Zeugen und Eideshelfern ist erklärlich für ein älteres Recht,
wo beidenocll nicbt scharf gel!chieden sind 2. Eideshelfer aber,
und nicht Zeugen, möchte ich sie deshalb nennen 8, weil ich ihre
Stellung nehen der Partei für ihre wesentlichste Eigenschaft
halte, sowie mit Rücksicht darauf, dass der Name 'wissende [<~ides­

helfer' - so könnte man sie vielleicht bezeichnen keine contra­
dictio in adjecto enthält, wie das Beispiel der germanischen Schrei­
mannen zeigt 4•

c. Aus einem zweiten Gortynischen Gesetze I) 001. n 3-15
stammt folgende Bestimmung:

iHHOV b[EJK[~lItir0]vov KgVOV TO J.lEV VUVClTOV embi€9lU,
ih ETPClTTllI. ui be KlX T€tVaK111 ~ J.l~ VUVClTOV ~I <1']) embi€SSm,
KClhiiv aVTl J.lUITU[p]ÖV buov EV rale;; H€VT€, ih bEiK(l"El, oHil K'

1 VergI. Recht von Gort.yn I 15. l~. 19. II 19 ff. IX 33. IX 50 ff.
X 32. Ueber IX 3~ und 39 vel'gI. unt. 5. VIII 8. 18 fl'.

2 Post, Die Grundlagen des Recbt,g 8. 449, BücheJer-ZiteJmann
11,11.0. S. 76.

8 ElJenso Bücheler-Zitelmann S. 77, Ziebarth S. 40. Andcrm'
Meinung sind Dareste-Haussoullier-Reiuach S. 433 f.: Die mitschwören­
den f.lapTupec; werden als temoins assermentes bezeichnet, die den coju­
reul'S (Eideshelfer) zwal' ähnlich sind, abel' mit ihnen nicht verwechselt
werden dürfen.

4 Vergl. oben S. 566.-
5 Biicheler-Zitelmann, Bruchstücke eines zweiten Gesetzes von

Gortyn. Rhein. !\Ins. ISS!) S. 118 ff. Sonstige Litteratur bei Collitz­
Bechtel NI'. 4998, dazu Dareste-Haussoullier-Reinach, ReClleil des insel'.
jurid. gr. NI'. XVIII Bd. I S. 392 ff.
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~I, l<ÖPl<IÖTt:pOV flfJt'Jv aUTov l<Cx1 Tim,; fJalTUpavr,;, al eTI€b1ETo 11
€TII11.€UI1€ 11 €Ka1.t'J ~EIKI1{ÖV I,

Dieses zweite Gesetz der Stadt Gortyn 'handelt von den
Civilrecbtsfolgen einer Beschädigung, die ein Eigenthümer VOll

Haustieren an seinen eigenen Haustieren durch fremd(' Haust.iere
erleidet: Die Besohädigunghesteht in det· angeführten Stelle
darin, dass ein Tier (Pferd, Maulesel oder Esel) im Kampf mit
einem anderngetötet worden ist oder infolge von dessen Angriff
in das Gebirge geflohen ist und sich dort verstiegen hat, viel­
leicht ist es aucb auf der Flucht umgekommen. Der Eigen­
tbtimer des getöteten oder vertriebenen Tieres muss, nm nicbt
seiner Ansprüche den ersatzpflichtigen Herrn des schaden-
stiftenden Tiere~ zu geben, im Falle det' Tötung das
tote Tier dem EigentlJiimer des schädigenden 'fieres zugehen
lassen, im Fall der Vertreibling das verstiegene Tier naoh .Mög­
liohkeit verfolgen lind, wenn die Verfolgung resullatlos vedäuft,
den Ersat?pflichtigen vor 2 Zeugen laden, damit er ihm zei~e,

wo das verstiegene Tier sei. Nur wenn der gesohädigte f<~igen-

. thUmer diesen Vorschriften genUgt hat, dringt er mit seinel'
Schadeneersatzklage durch. Es hat eiLle Beschädigung von Tieren
durch Tiere stattgefunden. Der Hen' des getöteten oder".ver­
triebenen Tiere klagt gegen den des schadenstiftenden Tiers, dieser
wendet jedoch ein, der Kläger .habe die ihm gesetzlich zustehenden
Pflichten des ZugellenlasselHl oder der Verfolgung und IJadnng
.nicht erfüllt, sei daher abzuweisen. Durch diese exoeptio wird
der gesobitdigte klagende Eigellthümer sachlicll Beldagter 2; er
hat daher zu beweisen, dass er erfUllt habe; R.echt und Pflicht
des Eides fällt daher ihm zu. Mit ihm schwören die heiden
Zeugen und zwar beeiden sie nicht nur, dass der Kläger geladen
hat, sondernancll, dass er verfolgte und im I!'all der Tötung,
dass .er zugehen liess. Die Ladung ist vor ihnen erfolgt, in­
sofern sind sie genau so zn beurtheilen, wie die /AafrupE<;;, die
mit der Partei die erfolgte Zutmgung eines unehelic}len Kindes

1 'Pferd aber uud Maulesel und Esel soll er nach Möglichkeit
verfolgen, wie geschrieben steht. Wenn es aber tot ist oder es nicht
möglieh ist, es zu verfolgen, soll er vor '] Zeugen binnen 5
lad('n, damit er ihm \\:0 ('8 sei, und näher zum Eide sei er uud
die Zeugen, ob er verfolgte oder zugehen liess oder lud, um nach­
zuweisen:

2 Biicheler-Zitelmann S. 129.
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beschwören (oben III b S, 566 f.)l. Dagegen Fagt das Gesetz in
dem uns erhaltenen Stück nichts davon, dass das Zugehenlassen
ries getöteten 'fier/:l in ihrer Gegenwart geBchehen musBte, und
auf keinen Fall ist anzunehmen, <laBS Z'Jr Verfolgung des ver­
I\tiegenen Tiers der geschädigte Eigenthümer 2 Zeugen mitnehmen
mlisse, der Wortlaut des Gesetzes spricht dagegen. Zufallazeugen
l{önnen die llaITuP€t;; aber in diesen beiden Fällen nicbt sein,
denn es heis~t opl<l6TEPOV ih.lllV aUTov Ka1 T0V<;; llamJpllv<;; bei
allen 3 Konstellationen. Das wiIIsagen: Die beiden Zeugen,
vor die der Klä~er gegebenen Falls feierlich lädt - eR sind viel­
leicht Verwandte oder Nachbarn -, unterstutzen ihn auch mit,

ihrem Eide, wenn er das Zugebenlassen oder die Verfolgung
nachzuweisen hat, wenn sie auch von den Thatsachen selbst
nicbts wissen, sie schwören dal1e1' im Vertrauen auf den Oha­
rakter des Klägers. Damit sind die lla1Tupec; in diesen beiden
Fällen vollständig als Eideshelfer gekennzeiohnet, mit den Tbat­
zeugen haben sie nichts gemeinsam, während die Ilahup€c; über
die Ladung ebenso wie die oben untel' III b genannten als
'wisllende' Eideshelfer aufzufassen sind.

IV, Insohrift aus Gortyn 2,

b€vbpEÖV Klli FOIKlac; o[",60'ov)n TOV o",6pov EV­
VEll ot ETrtivKtO'm TwraIlEVOI, v[U(€v. K}llHv b' aVTI IlCUTU.

5 pol V buöv rrpoTplTOV TOV [EV€KUpaK]O"avm Il€TpEO'IO/.l€Vov· 0.1
bE KU /lE EIEI KaAiov[n &.1 E"fP]aT(T)Ctl, l1\JTO<;; /.IETp~eÖ TE Kai

10 rrporrOV~TÖ rrpOTETap[TOV I aV]TI llatTUPOV buov rrap€ll€v EVt;;
dropO:v. OIlVU/.I€[v b€ ?] /.lUV TOUTÖ IlEV EO"TI aßAorrim ÖI-

15 Kalö<;; rrp1v /lOAEe[elll Tav] btKllV, 0b' EV€KUpaKO'av, I €/lEV'
• .., u , "[ ] 8' (f R ) ""VIKEV u OT€pa K 01 - Il0O"OVTl r. aum. Kat K €<;;

O'TEyat;; EveKupO:KO"OVTI, rrÖVIOV[T1 Il~ 'VF]OIK€V 0 EVEKupaKO"llV,
20 O"UV€KO"OlloO"a99m TOV OIlO[pÖV I TOV] EVVEa Tphvc;, Ol<;; Ka

rrpoF€irr€l, IlE EvFolK~V 0- EVEK[upllKO"]av' 0.1 bE Tl<;; Ka TOV
O/lOPÖV- (Rest frei) 4,

1 Vergl. Bücheler-Zitelmann S. 129.
:3 Collitz-Bechtel NI'. 4986. Darcste·Haussoullier-Reiuach NI'. XXXI

Ud, 2 S. 325 ff. Das in eckigen Klammem Stehende ist ergänzt.
S Halbherr ergänzt: oTEpa 1(' oi (1TAiEC; o]lJoaovTI. YergL darüber

S. 571 Anm. 3.
4, 'was in Betreff der Bäume und des Hauses 9 von den

Nachbarn, die am nächsten wohnen, beschworen haben, das soll er im
Process gewinnen. Er soll aber vor 2 Zeugen am 3. Tage vorher den
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Der Inhalt dieses Gesetzes lässt sich kurz dahin zusammen­
fassen: }<~s ist beim non-dominus gepfändet worden, der dominus
klagt mit der Exekutionsinterventionsklage gegen den Pfänden­
den l • Zwei Fälle werden behandelt, der erste betrifft Pfändungen
ausserhalb des Hauses, im zweiten ist aus dem Hause selbst ge­
pfändet. Darin allein unterscheiden sich die beiden Fälle; nicht
ist mit den Herausgebern des Recueil des insel'. jurid. gr. an­
zunehmen, dass Fall 1 v{)n Pfändungen auf dem Lande, Fan 2
von solchen in der Stadt spricht 2. Wie käme sonst das Gesetz
dazu, sich im 2. Falle auf die in l~an 1 erwähnten 9 Nachharn
zu beziehen?

1. Fall. Die Erklärung macht deshalb Sohwierigkeiten,
weil mehrere Zeichen an entsclleidender Stelle fehlen. Wäre die
Ergänzung in Zeile 15 V1K~V b' OT€pa K' 01' [TIAi€~ o]1l0l10VTI,

die sowohl von Blass bei Collitz- Beehtel, wie im ReOlleil des
insol'. juri(l. gr. angenommen ist, richtig, so wUrde sich gerade
für unsre Frage wichtiges Material ergeben. Ich glaube aber
nioht, dass sie sich halten lässt 3. DeI' Thatbestand ist folgender:
Der Gläubiger A hat naoh vorausgegangenem siegreiohen Process
gegen B bei diesem gepfändet, und zwar Bäume und Sachen, die
zur F01Kt<X gehören, in der Meinung, dass diese Gegenstlinde
Eigenthum des B seien. Eigenthümer ist abel' nicht B, sondern

Pfändenden laden zur Ausmessung. Wenu es aber nicht möglich i~t,

ihn zu laden, wie geschrieben steht, soll er seihst die Messunl{ vor­
nehmen und soll vorladen mn 4. Tage vorher VOI' 2 Zeugen sich auf
dem Markte einzufinden. Man soll aber schwören: Fürwahr. diesem
gehört es mit Fug und Recht, bevor der Pl'ocess geflUHt wurde, der
aber, von dem sie gepfändet haben. (soll schwören), es gehöre ihm
nicht. Siegen aber soll, was von beiden .. ;. Wenn sie aus einem
Hausc etwas gepfändet haben, dann sollen mit dem, der sagt, dass der­
jenige gar nicht darin wohne, von dem sie gepfändet haben. von den
9 Nachbarn 3 schwören, denen er es angesagt hat nnd zwar dass der,
von dem sie gepfändet haben, nicht dal'in wohne. Wenn aber eincr
von den 9 Nachbarn .. .'

1 Yergl. Civilprocessordnung für das Deutsche Reich § 771.
2 Dareste.Haussoullier.Reinach aaO. S.327.
S Halbherr hat die Ergäuzung augenscheinlich aus einem gOl'ty­

nischen Gesetz herübergenommen, das als NI'. 5011 in die Sammlung
griech. Dialektinsehr. aufgenommen ist Mit der llier besprochenen
Stelle ist sie nicht in Einldang zu bringcn. Auch ist in Nr. 5011 die
Sachlage ganz anders; es soll nämlich dort bei Meinungsverschieden.
heit innerhalb des Richterkollegs siegen, was die Mehrzahl der Richter
beschworen hat.
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C. Mall IHtnll sich die Verweehselung erklären, wenn man an­
nimmt, dass Bund C an einander grenzende Grundstücke haben;
die im Gesetz genannten 9 Nacllbal'n sind dann sowohl Naoh­
barn des B, wie des 0. Bevor C vor dem Riohter sein Eigen­
tbum von A zurückverlangen darf, soll er nach Vorschrift des
Gesetzes ilen A förmlich vor Zeugen laden,auf dem GrundBtiick
selbst festzustellen, welche Sachen ihm, dem C, und welche dem
Schuldner B gehören. Folgt A dieBeI' Ladung nicht, wird er vor
das Processgericht geladen. (Was 9 von den Naohbarn be­
sohworen hahen, soll er im Process gewinnen' (1. Satz der In·
IHJl1l'ift.l; das Subjekt ist C., Die Norm des Eides steht in
Zeile 12-14: [i] p,av TOUTO /.1EV {(jn aßAorrilll blKaiö<; rrpiv
lJoH9[9m Tav] b1KUV. Auoh der Sohuldner B wird vereidigt
und zwar lei!ltet er· den Eid dahin ab, dass die von C in An­
spruch genommenen Gegenstände ihm, dem B, nicht gehörten.
Nach der Ergänzung würde das Gesetz fortfahren; Siegen soll,
was die Mehrzahl beschworen haben.' Dieser Satz würde in
unlösbarem Widerspruoh mit den Anfangsworten der Inschrift
stellen, die ausdrücklioh verlangen, dass der Sieg von allen
9 Stimmen eier Nachbarn, nicht hIoss der Mehrzahl, abhängig
sein solL Um diese Schwierigkeit zu umgehen, nehmen die
Herausgeber des Recueil des insel'. jurid. gl·. die Worte: rrpiv
IJÖAE9r9al Tav] MKav aus der Eidesnorm heraus und übersetzen:
Avant que Ja callse ne soit plaidee, le saisissant pretera un ser­
ment ainsi COIJl;;U: je jure - -. Wenn diese Auffassung richtig
wäre, müssten die Worte rrplv IJÖAE9[9at T<lV] biKav am Anfang
des Satzes, vor der Schwul'norm des saisissant stehen, nicht aber
zwisohen dem Eide des Klägers 0 und des B (0 b' EV€KUpaK<Juv).
Die Worte rrpiv lloAEEl[9m Tav] biKav haben vielmehr ihren
Platz in dem Eide, den, wie wir gesehen haben, die 9 Nachb!u'lJ
Sohwöl'en, sie wollen hesilgen: die von 0 in Anspruch genom­
menen Gegenstände müssen schon vor dem Procesil zwischen A
und B Eigenthum des C gewesen sein i hat B naoh dem Procesll
eine Schiebung vorgenommen, um den A zu schädigen, soll C,
an den B vielleicht nur zum Schein veräussert hat, nicht durch­
dringen.

Da ich aus den angegebenen Grümlen die Ergänzung vlKlv
b' oTepa K' ol [rrAte<; 6)J.\o<JovTI ablehnen muss, eine andre :tber,
die zu befriedigender LÖllung fÜhl'enkönnte, vorzuschlagen ausseI'
Stande bin, soll der Fall 1 für das folgende ausser Betracht
bleiben.
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Im Fall 2 l}at der Gläubige!' Sachen aus einem Hause ge­
pfändet, in dem wie er glaubt sein Schuldner B wohne. Der
wahre Eigenthümer der gepfändeten Gegenstämle C klagt darum
gegen A- mit der Eigenthumsklage. Die Wahrheit seiner An­
gaben, 'dass der Schuldner B ga I' nioht in dem Hause wolme)
hat er mit 3 von den im !<'all 1 erwähnten 9 Nael} bam zu be­
schwören t. Diese 3 Mitschwörer sind genau so zu bCUl'the,ilen,
wie die die Zutragung des unehelichen Kindes beschwörenden
IJaiTUpElö, nämlich als· Eideshelfer der Partei 9, da sie auf deren
Seite sohwören und ihren Eid verstärken; dabei haben sie insofern
AeIlnliclll,eit mit Zeugen un<! sind daher als wissende Eideshelfer
zu bezeichnen, weil sie als Na.chbarn darüber orientirt sein werden,
ob der B oder C in dem betreffenden Hause wohne und weil sie
delshalb auch kraft eigenen Wissens schwönm.

V. Aristoteles Polit. H 8 p. 1269 a 1 beriohtet: a(ja TE
AOnra TWV &.PXaiUlV t(jTi lTOU VO~dIJUlV Euf]8fJ rraJllTflV €(jTiv,
otov €V KUJll) lTEp\ Ta epOVIK<l VOIJ.Olö ~(jTiv, llv lTAfje6C; Tl lTap6.­
(jXfJTal lJ.apTupwv 0 blWKUlV TOV epovov TWV mhoO (jUHEVWV,

'EVOXOV Erven T4J epOVl!1 TOV epEUTQVTa.
Dass die hier el'wähnten J16,PTUP€lö Eideshelfer, des Klägers

seil'n, ist von mehreren Seiten hervorgehoben worden s; auc1tTnir
soheint eine grosse Waht'scl}einJiohkeit dafür zu sprechen, dass
nicht wissende Zeugen damit gemeint sind 4. Die Bezeichnung

1 Obwohl er der Inäger ist. Nach den Beweisregeln hat aller­
dings in] allgemeinen der Beklagte das Recht zum Eide. Aber C kann
hier sein Eigenthum beschwören, der Beklagte A müsste das des B
eidlicll versiohern. Vor allem ist C als Kläger deshalb näher zum Be·
weise, weil pr für seine Behauptungen die Nachbarn als 'Zeugen' im
wcitem Silln hat, der Beklagte A aher nicht. Vergl. für altes deutsches
Recht Schrötler, Deutsche Rechtsgeschichte S. 85 f.

2 Ebenso Ziebarth bei Pauly.Wissowa S. 2082; die Herausgebel'
des Recueil des inscr. judd. gr. bezeichnen wie dip, die den el'·
tappten Ehebrecher überführen helfen, als cojureurs, ohne nuf die
Frage näher einzugehen.

u Silberschlag im Gerichtssaal Bd. 27 (1881',) S, 22 ff.; Ziebarth,
Ile illreiul', iu iure GI" quaest S. 41; B. Meister in den Berichten der
Sächs. der Wiss. 189ti S. il7; Gilbel·t, Beiträge zur Entwickelungs­
gesch. de;; grieoh. Geriohtsverf, S. 465: Dareste- HllUSSOU llier-Reinach
Bd. I, S. 4B4.
. 4 Wäre (>s möglich, die Worte 'l'UlV afJ'roO aUYTEvUlV zu Ilapnj­
pwv zu ziehen, bedürfte es keines weiteren Beweises, dass wir Eides·
helfer vor nns hätten. Aristoteles weist aber mit ihnen darauf hiu
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l1apTupe<; beweist nichts für Zeugen in llnSel'm Sinn; Aristoteles .
untel'sclleidet ja, wie ~ir geliehen haben (unter I), ,.'uxpTupe<;
1rep\ ~90uc; und 1rep\ rrpaTllllTo<;; i die hier el'wähnten l1apTupE<;;
Idinnen also der einen, wie der andern Gruppe angehören, --; Das
Gesetz in Kyme bestimmte, daBs die Verurtbeilullg nur dann er·
folgen könne, wenn eine bestimmte Anzahl llaprupE<;; das Vor­
bringen dl's Anklägel'8 bestätigten, Der Tadel nes Aristotelcs
richtet sich darauf, dass die Quantität der llapTupE<;; entscbeidend
sein sollte, mit andern Worten, dass der Ankläger, wenn er statt
der verlangten Anzahl einen 'Zeugen' weniger stellte,abgewie@en
wurde!, Gänzlich unmöglich ist es niobt, dass unter lIen Ilap­
TUpE<; Thatzeugen zu verstehen wären, denn es bat allerdings
Gesetze gegeben, die dem Kläger bei Gefallr der Abweisung
aufel'1egten, seine Klage durdl eine bestimmte Zahl von Zellgen
zu stützen, Beispiele giebt das Stadtreoht VGn Gortyn X 32
und IX 50: Der Gesetzgeber verlangt hier je nach der Höbe
der eingeklagten Summe mindestens 3 oder 2 'rhatzengen vom
l\lägel" SolelJe Vorschriften widerstreiten dem aURgebildeten
RechtRgefühl; die Kymäisehe Bestimmnng würde A.risto,teles daher
mit Recbt als sehr tllöriellt verurtheilen, Trotzdem bin iell der
AnsioM, dass hier itie llaPTUpe<;; Eideshelfer sind, Denn für einen
Mord, eine häufig heimlich vollbrachte That, eine bestimmte
Zahl Thatzeugen zu forden und von dieser zufiiHigen MögÜohlreit
llie Verurtheilung des Mejrders ahliftngig zn mitellen, ist selbRt
dem arohaischen Gesetzgebel' in [{yme nicht zuzutrauen j die
Missbilligung des Aristotelell wäre aber schon genügend begriindet,
wenn der Anldiiger, für dessen Darstellung vielleioht schon alle
Umstände sprechen wUrden, trotzrlem die FormvorscIlrift erfiillen
müsste, /-lapTupE<;; in bestimmter AnzallI aufzntreiben, die seinen
Charakter beleumundeten, Aristoteles drücl<t sieh so knapp aus,
dass noch eina andre Auffassung möglich ist, nach der man die
scbltrfen Worte über daR Kymii.ische Gesetz dahin vel'stehen
wUnle, (lass nicht der Beklagte zum Reinigungseifl, wie es billig
wäre, zugelassen wird, sondern der Ankläger zum Ueherführungs-

dass in Kyme, wie auch in Attika, in Mordprozessen der Ankläger ein
Verwandter dcs ErßlOl'deten sein musste.

t Anderer Meinung ist Gilbcl,t aaG. S. 41)5, der den Tadel des
Aristoteles auf das InsW,utdel' Eideshelfer iiberhaupt bezieht. Gegen
diese Auffassung spricht val' allem die Stellung der Worte 'll'M)90~ Tl

an b"tonter Stelle.
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eid, wenn es ihm nur gelingt, die bestimmte Anzahl Eideshelfer
zu finden 1.

VI. Aus Theben in Aegypten stammt folgende Inschrift 2

ans dem .2. Jahrhundert v. Chr.:
"OPKO~ 8v bEi 01l6(j(XI 'HpaKAeibllv (EpIlOKA€OU~ Kat

NeXOlJTIlV TOV abEAq>OV ETOU~ A~ XOlax TE TIopETEßhm Y€V­
xwvalo~ {lTt 1'00 l HpaKAEOU' 1'0 Tpaulla 8 exw; OU' lTE1Toi­

5 Kllll€V aOI oub' ofbaJlEV TOV lTE1TOllKOTIl 0'01 Kat 'A/lIlWvio<;
Kilt' EPJlOKAi'j<; 0\ UOEAq>oi O'UVO/lVUETWaIlV aA1l9fl TOV OPKOV

10 etVlll. Ei ö eil /1/. . I T• T.. ou .• aO'lU . /! w/loaav T . . b . a
aUTwv UlTOAuE0'9m IlUTOU<;, Ei OE [/ln), epXEO'f:)at ElTi TOV {m­

. O'TtlTIlV.
Die beiden BrUder Herakleides Und Nechutes sind wegen

IHlrperverletzung angeldagt worden. Sie bestreiten, in irgend­
welcher Weise an dem Vorgang, bei dem der Verletzte (umI
Ankläger) seine Wunde empfing, betheiligt gewesen zu Bein,
weder wären sie Belbst die Tbäter, noch bätten sie -darauf
deuten die Worte oub' olballEV TOV lTE1TOllKonc hin - den
Thätern Beihiilfe geleistet. Auf frischer That festgenommen und
dem Richter zugeführt sind sie nicht, sonst würde der Ankläger
wohl zum Eide berechtigt sein; sie, die Angeklagten, werden
vielmehr zum Reinigungseid zugelassen. Unser Ostrakon gieht
ein bedingtes EndlIrtheH des RichterB: 6S sagt, dass der Proc6ss
durch Eid entBchieden werde, gieht die Eide!!norm und zutn Schluss
die Folgen der Leistung oder Nichtleistung des Eides. Schwören
die Angeklagten nicht, sollen Bie'vor den {mO'TtlTI]<; kommen;
wohl um von ihm bestraft zu werden, der Eid wird daher in
einem Strafprocess 3 auferlegt. Mit den Angeklagten Bollen ihre
Brüder AmnlOniOB und Hermokles schwören und zwar, dass der
Eid der Partei <rein und unmein' Bei. Durch die W m·te aÄn8i\
TOV OpKOV etval sind sie als Eideshelfer 4 characterisirt, die den
Eid der Partei verstärken ohne Wissen von der That.

1 Eine merkwürdige ParaJll'le zu dieser Auffassung der Aristoteles­
stelle aus dem germanischen RecIlt findet sich im rugianischen Laud­
recht, Titel 19, wo der alte Brauch getadelt wird, dass der !{jäger mit
2 l<~ideshelfern den Beklagten des Mords, dessen er ihn zieh, schuldig
schwören durfte.

2 Ostrakon Wiedemann B2, publici!·t von Revillout, uud Wilcken
in der Revue Egyptologique Bd. VI (18Hl) S. 11. Wilcken. Griecb.
Ostraka aus Aflgypten und Nubien Bd. TI NI'. 1150.

8 Ebenso ReviHout aaO. S. 12.
4 Ehenso Ziebarth bei Pauly-Wissowa S.2082,
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VII. Zwei arg verstümmelte krtlHsche Inschriften 1, die
eine aus Gortyn, die Rndre bei r_yttos gefunden, weisen das Wort
OJAWJAOTlXl auf. Es ist gesagt worden 2, dass es mit gidesbelfer
zu übersetzen sei. Da der Sinn beider Fragmente we/{en ihrer
Lüekenhaftigkeit unklar ist, sollen sie nur der Vollständigkeit
halber erwähnt werden.

Zwei Stellen, in denen Eideshelfer geMben worden sind,
sind m. E. anders auszulegen. Efl sind dies:

VIII. Stadtrecht von Gortyn IX 24-40 der gr·osscn In­
schrift 3:

- -----" a1 aV[b]EKaaJA[E]vo~ ~ VEV1KaIJ.Evo[t;; ~ eVK]OlOT(lV~
orrlAöv .~ bU1ßaAoIlEVOlj; ~ blaFEllT!llJ.€vOlj; arro[e]avOl ~ TOUT.ÖI
aAAo~, elTlIJ.oAEV lXlO (?) rrpo TO EVlauTo, 0 bE blK«O'Talj; biKabbETö
rrapTl Ta [alrrorrovll)JA€va. al JAEV Ka VIKalj; elTlIlÖA€I, Ö blKllaT(l~

K6 IlvaIlÖV, lli Kll b5Et Kill rrOAlllT€UEI, 01 b€ IJlliTUPEt;; 01 ElT!­
ß6,AAOVT€lj;' &vboKd{b) bE KlvKolon'iv KaI. blaßoAds; Kill. blplaLOlj;
llaITUPElj; 01 ElTlßaHoVT€S; a.rrorrovlovTÖV. l bE K' arroFEirrovTl, bI­
KabbETö 0lloaavTa a\I'l'Ov 4 KaI. TOVt;; llamJpavlj; VIKEV TO arrAOOV o.

In diesen NaclItragsbestimmungen' behandelt das Gesetz
Sch1l1dldagen nach dem Tode des Schuldners. Der überlebende
Glänbiger klagt gegen die Erben des Verstorbenen. Im Processe
treten die Angehörigen als Zeugen auf. Zitelmann (l nimmt an,
die ElTlßaAAOVT€lj; seien die Verwandten beider Parteien: p.le
treten fiir heide Par~eien als Zeugen auf. Wenn sie nichts aus-

I Collitz-Bechtel Nr, 49fi4 und 5092.
2 Dareste'Haussoullier-Reinach Bd. J, S. 434; Ziebarth, De illreiu\'.

in iure Gr. quaest. S. 40.
lt Litteratnr a. oben S. 6 Anm. 2.
;{ Nicht c/J6a(1.(,; Ta l1.llTliJV, darüber Bücheler·Zitehnann,

Recht VOll GOl·tyn li. 7l AnrlJ. 16, S. 73 Anm. 23, S. 171 Anm. 29.
5 'Falls einer, der Bürgschaft geleistet hat, oder die Urtbeilssumme

oder ein Darlehn oder aus einem DeHct oder einer Verabreichung
etwas sclmldig ist, stirbt, oder diesem ein andrer, st.renge er den Pro­
cess im Lauf des ersten Jahres an. Der Richter aber soll urtheilen
auf die Aussagen hin. Wenn er wegen siegl'eichen Urtbeils processirt,
sollen der Richter und der Mnamon, falla el' nooh lebt und Blirger
ist, ferner als Zeugen die Angehörigen aussage.n, wegen der Bürgschaft
aber, des Darlehns, der Schuld aus Delict oder Verabredung sollen als
Zeugen die Angehörigen aussagen. Wenn sie aher versageIl, soll er
urtheilen, dass er seIhst lind die Zeugen schwöre uod das einfache
.ersiege:

6 llücheJer-Zitelmann aaO. S. 171.
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zusagen wissen, so soll der Richter auf Eid erketlnen':schwören
muss dann der Kläger; seine Epiballontes, welche ein Zeugniss
ahzulegen freilich nicht im Stande waren, sollen docl1 als Eides'
helfer neben -ihm schwören,' leb halte diese Ansicbt nicbt fiir
richtig I, Denn die Angehörigen, die als Zeugen und, wenn sie
venagen, auch als Eideshelfer nach Zitelmanns Ansicht in Be­
tracht kommen, sind keine feate Zahl, sondet'n bald viele, bald
wenige; die Zahl der Zengen kann unbestimmt, die der Eides­
helfer muss jedooh bestimmt sein, sie kann wechseln mit der
Bedeutung des Falls, nicht mit der zufällig vOl'bandenen Zahl
VOn Angehörigen. Der Gesetzgeber bätte daher, wenn die Errt­
ßa),AoVT€(j; Eideshelfer wären, bestimmen müssen, wieviel von
ihnen mit der Partei zu sohwören hätten.

Wie allerdings der Sohwur der bier erwähnten JHX1TUP€(j;
zu erklä1'en ist, kann ich nicht sagen, Ja die Lesart: btKllbbETO
0/160'1lvTa aUTOV Kat TOV~ J.tatT1JpllV<;, die von fast allen Heraus­
gebern angenommen ist, m, E, widerspruchsvoll ist und zwar aus
folgenden Gründen:

1. Der Gesetzgeber bestimmt: 01 be J!alTup€(j; 01 E1ttß&l­
AOVT€(j;. Wessen .Angehörige sind gemeint? In erster Linie ist
an die des verstorbenen Schuldners zu denken, ausgesc1ll0Ilsel\·~

ist aber nicbt, dass auch die Verwandten des überlebenden Gläu­
bigers und nunmebt'igen Klägel's mitinbegriffen sind, da sie<als
die künftigen eventuellen Erben an dessen Vermögen intel'essirt
sind 2'. Das Gesetz tahrt fort: 'falls sie (d. b. die als J.lalTup€(j;
auftretenden EmßaAAoVT€(j; bei der Parteien) versagen, soll er
urtheilen, dass er und die Zeugen schwöre und eniege das ein­
fache: Obwohl das TOV(j; J.llltTIJpllV(j; darauf hinweist, dass aucll
bier wieder sowohl von den E'lTIßaA>.oVT€(j; des Beldagten, wie
Klägers die Rede ist, verlangt die Construction des Satzes, dass
unter ihnen nur die des (überlebenden) Klägers verstanden werden
können, denn Subjekt zu VtKEV können neben dem Kläge,' nur
dessenE1ttßan.oVT€~ sein,

. 2. Das Gesetz wäre, faUs diese Lesart riclltig wäre, selw
unvollständig, Es hätte Hnr die Fälle im Auge, weun aUe Zeugen
versagen, oder wenn ihre Aussagen gleichlautend sind. Dagegen

1 Die Herausgeber des Recueil des insel'. jurid. gr. sprechen sich
über die juristische Natur dieser ZeugllU nicht aus. VargI. Ud, I,
S. 478. 438.

2 Bücheler.Zitelmanu aaO. S. 171.
Rhein. MUD. f. Phllol, N. F. LXIII. 37
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würde nichts bestimmt sein, wenn die €'lilßaUovTE<; des Klägers
versagen, die des Beklagten aber zu dessen Gunsten aussagen
würden. Sollte dann trolzdem der Klägel' zum Schwure kommen?

IX. Im ColoniaJrecht von Naupaktos 1 sind in folgender
Stelle (Z. 43 ff.) Eideshelfer gesehen worden:

- - <xf K<X Il~ blMl TÖl €VK<XA€l!l€VOl T«V btK<XV äTlP.OV
d!lEV K<xi XP~!l<XT<X TI'<X!l<XTOlp<XYE\(fTaI, TO Il€PO<; !lET« fOlKl<XT(iV'
blo/JO(fal bopqov TOV VOP.lOV· €V öbpI<XV T«V qJalplttlV dP.EV 2.

Ziebartb, De iureL in iure GI'. quaest. S. 41 "bat nach dem
Beispiel verschiedener HerausgeberS TO p.l€po<; !JET« fotKl<XTUV
Rh Subject zu blOll0(flll gezogen und übersetzt: partes litigantes
una cum servis sive familia blUJ!lol1tllV solemnem praestent. Die
fOlKlllT<XI seien daher als die Eideshelfer der Parteien aufzufassen.
Abel' Sklaven 4 als Eideshelfer sind nicht denkbar, sie konnten
nicht einmal den Zeugeneid leisten, sondern wurden gefoltert 5 ;

um so weniger kann man annnehmen, dass ihnen der noch wich­
tigere Eid der Eideshelfer anvertraut worden ist. Mlpo<; ist an
dieser Stelle der vom Staat verliebene Kleros 6, der, wie das
Gesetz sagt, dem das Recht verweigernden Richter genommen
werden soll. Mit dem Landantheil sollen die FOIKI(XTlll eingezogen
werden. Warum werden sie besonders erwäbnt? War es nicbt
selbstverständlich, dass die Häusler mit dem sonstigen Vermögen
dasselbe Scbicksal tbeilten? Im Gortynischen Recllt :wal' dies

1 Dittenberger, Inseriptiolle8 Graeeae IX 1, 334. Richard Meister,
Das Colonialrecht von Naupaktos. Berichte dei' Säcbs. Ges. der Wiss.
1895 S. 272 if. Die Litteratur ist dort S. 273 angegeben. Dazu Michel,
Reeueil d'inser. grecqu6s NI'. 285, Solmsen, Insel'. Gr.ll 34.

II 'Wenn er (der Beamte) dem Kläger das Recht nicht gewährt,
soll er ehrlos sein und sein Vermögen soll eingezogen werden, sein
Landantheil mit den Häuslern; schwören aollen sie den geaetzlichen
Eid; in die Urne sollen die Stimmen gelegt werden:

8 Vergl. darüber R. Meister aaO. S. 325.
4 FOII<Hxmi sind Sklaven. Vergl. Recht von Gortyn III 52 und

IV 6 mit I V 13; n 27 mit 42: Das Gesetz wechselt in diesen Stellen
zwischen den Ausdrücken FOIKE€<; nud böÄot. S. auch Bücheler-Zitel­
mann, Recht von Gortyn S. (j3; Daresle·Haussonllier-Reinacb Bd. I
S. 424.

5 1vIeier-Schömann-Lipsius aaO. S. 889. Eine im Process schwö­
rende Sklavin finden wir allerdings im Recbt von Gortyn. liebet' diesen
Ausnabmefall vergl. Bücbeler-Zitelmann aaO. S. 73.

e Dareste-Haussoullier.Reinach aaO. S. 185 überseti"en !J€POC; mit
lot da terre.
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nicht der Fall, es sagt in IV 32 ff., dass der Häuslerbesitz nicht
zur ErbmaFse gehöre 1. Galt für LQkJ'is dasselbe, so musste aller­
dings hervorgehoben werden, dass auch die FOIKulTai mit ein­

gezogen werden sollten.
X. Das Gortyni~che Fl'agment nr. 132 2 soheint das WOl·t

[op]qöIlOTac; zu enthalten, das auoh anf einer al'ohaiscben Insohrift
aus Mantineia II begegnet. Beide Male fehlt der Zusammenhang.
Das Wort opqW/.101a1 als Variante für 0I-lWIJOTal (Eideshelfer)
aufzufassen, wie es von den Herausgebern des RecueH des inscr.
juril1. gr. angeregt worden ist 4, scheint mir nioht richtig, denn
im Rechtsvertrag zwischen Chaleion .und Oianthea Zeile 16 und
1'1 werden öpqwl!OTat erwähnt, die im Gegensatz zu den oben s. n
erwähnten ErrWIJOTal stehen und Gesollwonme, also Riohter, sinl1.

Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, sondern sioh die
grieohischen Eideshelfer in zwei Klassen:

1. EideslIelfer, die den Eid deI' Partei verstärken ohne
eignes Wi!lI11mVOn dem Thatbestande, nur im Vert,rauen auf den
Chal:akt,el' der Partei. Zu diesen gellören:

a) Die Eideshelfer· im Vertrag zwischen Chaleion und Ohm­
thell, die der klagende Fremde sich aus den Besten wählt (Il).

b) llie Eideshelfer im Stadtrec1lt von Gortyn, die neherr,
(lern schwören, der den Ehebreoher ertappt hat (lU a)f>,

c) Die IJaiTUp€~ im zweiten Gef>etz der Stadt Gortyn, die
durch ihren Eid den geschädigten )<~igenthümer eines 1'iers untel'­
stützen, der die Verfolgung des verstiegeneu Tiers oder das
Zugehenlassen des toten an den Eigenthiimer des schädigenden
'I'iers zu beweisen hat (IH c),

d) Die Blutzeugen in Kyme (V).
e) Die beiden Brüder auf der Thebauisohen Inschrift, <leren

:gid sich darauf bezieht, dass ihre der Körpervel'letzung an­
geldagten Brüder einen eohten Reinigungseid geschworen haben (VI),

2. Eideshelfer, die sich den Zeugen insofern nähern, 'als sie
a) entweder von der zu beschwöreriden Thatsaohe wissen,

weil sie ihr als Sollemnitätszeugen beigewollllt haben: die gorty­
nischen IJaiTupe<;;, die die erfolgte Zutragung des nnellelichen

t Biicheler-Zitelmann aaG. S. 137.
2 Collitz-Bechtel NI'. 4969.
s Fongeres. Bull. Corr, Hell. Bd. XVI (1892) 8. 577.
4 Oareste-Haussoullier-Reinach aaO. S. 434 Anm.
5 Sind sie Schreiroannen, ist es zwar möglioh, dass sie die That

gesehen haben, ihr Wissen ist. jedoch irrelevant. S. oben S. 566.
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Kindes an den geschiedenen Ehemann der Freien oder den Herrn
der gesohiedenen Häuslerin (IlI b) und die die erfolgte Ladung
zum AufBuchen des verstiegenen Tiers beschwören (IH c), oder

b) als NaclJl>arn über die von ihnen zu hekundenden Eigtm­
thumllverhältnisse unterrichtet sind: wir trafen sie bei der Eigen­
thumsklage des Dritten nach geschehener Pfändung beim non­
clominus (IV).

Die meisten der Stellen, in denen wir Eideshelfer gefunden
haben, sind civilprooessualer Natur. Eideshelfer im Strafprocess
sind die.Blutzeugen in Kyme (V) und die zwei BI'üder im ägyp­
tischen Theben bei einer Anklage wegen Körperverletzung (VI).
Ein .Anldang an Strafproeess findet Bieh ausserdem in dem unter
III e erwähnten Falle: hier hat der Hauptverhandlung vor dem.
Proo6ssgericht eine formelle Ladung des Beklagten durch den
Kläger voranzugehen, damit er (der Kläger) dem Ersatzpflichtigen
zeige, wo das versohwundene Tier sieh befinde. Folgt der Be­
klagte der Ladung nicht, schwört der Kläger mit den beiden
Zeugen, dass er geladen habe. Die Ladung hat m, E: nicht den
Oharakter einer !<'ormvorsohrift, sie verfolgt vielmehr den Zweck,
den Beklagten in formelles Unrecht zu versetzen, wenn er auf
die Auffol'derung hin ausbleibt. Vielleioht hat der Kläger fÜl'
das BehalTen des Beklagten im Widerstande eine besondere Busse
beanspruchen können I,

Kläger und Beklagter können im griechischen Processe mit
Eideshelfern auftreten, je nachdem ihnen die Beweisla.st l!'uflillt,
wie bei den einzelnen Fällen gesagt ist: viermal fanden wir
Eidesllelfer auf Seite des Klägers (Il, IJI a, IV und VI), dreimal
auf der des Beldagten (IlI bund c und VI).

Die Zahl der Eideshelfer schwankt von 1 (beim Ehebruch
eines Sklaven mit der Frau eines Sklaven BI a a. E.) bis 15
(im Recbtsvertrag zwischen CJul.leion und Oianthea bei einem
Streihverth. von 1 Mine an), Die übrigen vOl'kommenden Zahlen
!lind 2 (I'~hebruch eines Freien oder Skla\'en mit der Frau eines
Aphetänm III a, weiter die beiden Sollemnitätszeugen III bund c
uud die zwei Brüder in VI), ferner 3 (von den 9 Nachbarn,
,He 3m nächsten wohnen, sollen 8 schwören, dass der Schuldner
nicht in dem Hause wohne, wo gepfändet worden ist, IV), weiter
4 (Ehebruch des Freien oder Sklaven mit de,r Freien, 11ei es im

1 Ftir den analogen Fall im germanischen Recht vergJ. Schröder,
Deutsche Rechtsgeschichte S. 84.
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Hause dea Vaters, Bruders oder Ehemannes, sei es in eines
Andern Haus, III a), aohliesslich 9 Eidesllelfer (Rechtsvertrag
zwiflchen Chaleion und Oianthea bei einem Streitwert unter
1 Mine, II).•

Dass mit der Bedeutung des Falls die rechte Zahl der
Helfer· wächst, zeigen die Beispiele in III a (hier sind die Bussen
massgebend, die an den Gelrränkten gezahlt werden müssen) und
11; andre Schlüfllle lasllen sich kaum aus den Zahlen ziehen.

Fast immer werden von den Eideshelfern besondere Eigen­
schaften verlangt, die sie fUr ihre Rolle im Proces8 geeignet
erscheinen lassen sollen. Die Blutzeugen in Kyme hilden hier­
von kaum eine Ausnahme, wenn auch Aristoteles nichtE! näheres
über ilie berichtet. Denn seine Angaben über den ganzen Fall
sind in der citirten Stelle so kurz, verfolgen auch lediglich den
Zweck, das, was a"! alten Gesetzen tadelnswerth ist, hervor­
zuheben, dass man aus seinem Schweigen nicht folgern kann,
die EideshelferroUe in Kymäischen M01'dprocessen hätte Jedem
offen gestanden. Wir haben gesehen, dass der Chaleier in Oianthea,
der Oiantheer in Chaleion sich die Helfer aus den Besten der
fremden Stadt wählen soH, Blutsverwandte sind es in dem tbe­
banischen Urtheil, die die Unschuld der Angeklagten, ihre1' Briitler;.
durch ihren Eid erweisen sollen, im Gortyniscben Reoht (lU b
und c) .8ollen die, die erst als Sollemnitätszeugen gedient hatten,
im Prooess als Eideshelfer auftreten. Dagegen wurde der Ehe­
brecher in Gortyn (lU a) durch nicht näher bezeiclmete andre
Uherführt, der Kläger schwor Tr€VTO<,;, TpiTO<'; und äTfpo<,; auro<,;.

Wir haben Eideshelfer in den verschiedensten Ländern an'
getroffen, wo griechil'tch gesprochen wurde: in Lokrill (II), auf
Kreta (lll) und (IV), im äolisohen Kyme (V) und im ägyptisollen
Theben (VI). In Attika hat ~icll keine Spur von ihnen gefunden,
wie leicht erklärlioh ist: Eideshelfer sfnd· auf kleinere Verhält­
nisse zugesohnitten, wo einer den andern kennt; in der grossen
Stadt und bei entwickelten Verkehrsverhältnissen können sie niol1t
vorkommen.

Nur eine der angeführten Stellen sagt mit klaren Worlell,
waR aie Eideshelfer besc}lworen 11aben (VI): die heiden Eides­
helfel' schwören hier: aAllen TOV ÖpKOV eiVal (dh. der Eid der
Angeklagten). Dieser Schwur entspricht vollständig dem t<-:id
der germanischen Eideshelfer, dass der Eid der Partei 'rein und
11l1mein' sei. Ob die Eidesuol'm der Helfer in den Uhrigen Fällen
ebenllO gewesen ist, od<'r ob diese dasselbe beschworen, wie die
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Partei, lässt sioh niobt entscbeiden. Nicht darf man für die
letztere Auffassung 1 geltend machen, da.ss die Rede ist von
(J'UVO/.lVUV(U, f.1fw/.lonu oder dass Eicle~helfer und Partei zu­
sa.mmen näher zum Eide sind, die Eidesnorm der Partei und der
Helfer daher dieselbe sein müsse, denn die' MÜscbwörer' in VI
(auVW/.loTat) schwören gerade nicht mit, was die Partei beschwört,
sondern einen eignen Eidj auoh schwören die germanischen Eides­
helfer bekanntlich nicht denselben Eid wie die Partei und wurden
doch coniuratores oder consacramentales 2 genannt, . eine Bezeich­
nung, die den griechischen auvw/.lorat entspricht.

Die Frage, ob die griechischen Eideshelfer mit gesammtem
Munde llchworen oder nicht, muss wegen Schweigens der Quellen
offen bleiben.

Von den Eideshelfern in andren Rechten eignen llich die
ge rma ni sc ben am bellten dazu, in Parallele mit den griechi­
schen gezogen zu werden, da wir allein über llie genauere Kennt­
niSll bellitzen. Wir finden, daSll die Eidellhelfer beider Völker
llich im Wellentlichen gleichen, die Verschiedenheiten lassen llich
aUll den anders gearteten Volkscharacteren erklären.

Zunächst mag es allerdings befremdlich erscheinen, dasll in
Deutschland Eideshelferhauptsächlioh im Strafprocess auftraten,
während die griechischen ihren Hauptsitz im Civilprocess haben
(ob. S. (80). Jedoch haben in späterel' Zeit germanisohe Eides­
helfer ,I;iingang in den CiviIprocess gefunden 3, in der Urzeit aber
herrschte das Strafrecht so vor, dass auch' die privatrechtlicben
Ansprüche in den Formen des Strafrechtll verfolgt wurden'''', und
noch in der fränkischen Zeit lag der Sohwerpunkt auf dem Straf­
rechtS; dass wir den ileutsohen Eideshelfern dill' alten Zeit nur
im Strafprocess begegnen, ist dabeI' nicht erstaunlioh.

Die Eidesbelfer im germanisohen Recht waren meist solohe
des Beklagten; dass sie aU!lh auf Seiten des Klägers vorkamen,
ist gewiss 6. Vornehmlich Eideshelfer in der Art, wie die Ky­
mäillohen, von denen Aristoteles berichtet, finden wir ausser in der
erwähnten Stelle des rugianischen Landrechts (ob. S. 575 Anm.1)

1 Die Ziebarth, De iurei. in iure GI'. quaest. S. 40 vortritt.
2 Grimm, Deutsohe Reohtsalterthümer II S. 495.
8 Grimm, Deutsche Rechtsalterthiimer Il S. 490.
4' Schröder, Deutsche Rechtsgesohichte S. 83.
u Schröder aaO. S. 345. 766.
{l Grimm aaO. Bd. 1I S. 499.
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im Augsburgisohen Stadtrecht, wo der Kläger den peinlich An"
geklagten übersiebent schuldig schwören konntet.

Ueber die Zahl der Eideshelfer in Deutschland und Griechen­
land lässt siQb nur sagen, dass sioh ein sobarfes Prinoip in beiden
Ländern nioht aufstellen lässt, ein einziger Eideshelfer kann hier
wie dort genügen 2, danu finden sioh die versohiedensten Zahlen,
in Deutsohland über 300 hinaus, in Grieohenland .ist die Höchst·
zahl in den angeflihrten Stellen 15.

Die den Germanen eigne ständisolie Gliederung maoht sioh
auoh bei den Eideshelfern bemerklioh. Daduroh untersoheiden
sich die germanisohen BestimmungeIl über die Eideshelfer von
den Bestimmungen der Grieohen. Dass Sklaven weder nach dem
einen, noch dem andern Reoht Eideshelfer sein konnten, versteht
sich von selbst; das germanisohe Re6ht verlangt aber ausserdem,
dass die Eideshelfer demselben Stande wie die Partei angehören
mussten, davon hat keins der grieohisohen Zeugnisse über Eides­
helfer etwas angegeben (vgl. insbes. II und In a-6). N.o6h in
anderer Beziehung wirkt der Stand verschieden in heiden Reohten:
naoh deutsohem Recht brauohte der Beklagte, wenn er höheren
Standes war, weniger Eideshelfer aufzubieten, als wenn er niederem
Stande angehörte. In Gortyn dagegen scheint man gegentheilige~

Ansicht gewesen zu sein, denn bei der Frage, ob das Kind einer
freien Mutter zugetragen worden sei, sohwören neben der Partei
dre i Personen; handelt es sich aber um das Kind einer Hälls"
lerin, leisten nur 2 Personen den Eid neben der Partei. l!'ür
griechisohe Anschauung wiobtig ist auoh III a (Ueberführung des
Ehebrechere): sowohl der Freie, wie der Sklave wird in dem
Falle des Ehebruchs mit der Freien mit 4 Eideshelfern überfübrt.

Dass in Griechenland der Beklagte dem Kläger, der seine
Klage mit Eideshelfern beschworen hatte, ebenfalls Eideshelfer
entgegensetzen konnte, haben wir nicht bezeugt gefunden. Ueber
die Eidesnorm der gric6hisohen Eideshelfer, s\)wie darüber, ob
sie mit gesamtem Munde schwören oder nicht, ist oben S. 581 f.
gespl'ochen worden.

\

Das Verhältuiss der Eideshelfer zu den Zeugen ist in den
germanisohen Rechten ähnlich gewesen, wie in den griechischen.

1 Grimm aaO. Bd. II S. 499. VergI. auch Post, Grundlagen des
Rechts S. 406 f.

2 Grimm aaO. Bd. I S. 285 Anm. **, ob. Il: Ehebruch eines
Sklaven mit der Frau eines Sklaven.
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AHcll bei den Germanen (fliessen beide in einander 1'; auch bei
ihnen findet es sich, dass Sollemnitätszeugen im Processe zu

Eideshelfern werden, so erinnern uns die III bund c alB Eides­
helfer el'kannten ehemaligen Geschäftszeugell darall, dass in der
fränkischen Zeit die in FreiheitsproceBllen zugezogenen Ver­
wandten des Beklagten dessen Eideshelfer und nicht Zeugen
waren 2, Aebnlicb steht eil mit den bereits erwähntep Schrei­
mannen (ob, S, 566),

Weder fiir das römische noch für das indische RechtS sind
Eideshelfer nachgewiesen worden, dagegen sind sieden SI a wen
nicht fremd, So' erforderte naoh der russischen Prawda jede

IÜiminalk lage Zeugniss und Eid von sieben Menschen j Waräger
und Ausländer waren nur zwei zu steHen verpflichtet 4• Bie h.e­
g'l'gnen auoh im kleinpolnischen und böhmischen Recht 6,

Trotzdem die Eideshelfel' in mellreren indogermanischen
Rechten auftreten, halte ich den Schluss, dass sie ein (arisches
Erbtheil'6 sind, fiir verfrüht; die Möglichkeit muss natUrIich zu­
gegeben werden. Gegen die Vermuthung spricbt aber, dass die
Eideshelfer nicht nur den Indogermanen belmnnt sind, sondern
auoh i:m grusinischen (georgischen) Gesetzbuch des Zaren Wachtang
von 1723, im mongolischen Rechte und bei den Malaien vor­
kommen: besonders auf Bali, im indischen Arcbipel, 'finden sicb
die germanischen Eideshelfer in getreuer Copiewieder' 7, Es
kann sich daher sehr wohl um eine spontan auftretende Erschei·
nung, vielleicht auch um Uebertragungen handeln.

Die Verwandtschaft von Eideshelfern und Zeugen ist mehr­
fach hervorgehoben worden; es ist. auch worden, dass die
Grenzen zwischen beiden oft schwer zu ziehen sind, da Zwiscllen­
stufen Eigenscbaften zeigen, die einem jeden von ihnen eigen­
tbümlich sind. Die Definition der grieclÜschen «~ideshelfer ist
folgende: Sie. sind Beweismittel der Parteien im Process una
verstärken deren Eid durch ihren Eid, den sie im Vertrauen auf
den Charaktel' der Partei leisten, selbst dann, wenn sie vom

1 Grimm aaO. Ud. II S. 401.
2 Schrödcl' 3.aO. S. 366 n, 3(j.
3 Yergl. J. Kohle!', Altindisches Processrecht.
4 Post, Grundl~gen des Rechts S. 457.
5 Post, aaO. S. 457,
6 ßücbeler-Zitehnann, Recht von Gortyn S. 71).
1 Post aaO. S. 445 f.



Eideshelfer im griechischen Rechte

Thatbestande unmittelbare Kenntniss haben 1. Oer Hauptunlel'­
schied von den Zeugen ist also: Der Eideshelfer urtbeilt im Pro­
cess stets .w1e die Partei, der Zeuge gemäss den Thatsacben i
Zufall ullII. daher rur die rechtliche Beurtheilung gleichgiHtig ist
es, wenn der Inhalt des Scbwurs der Eideshelfer sich mit dCIl

Thatsllchen deckt, ebenso, wenn der Zeuge dieselbe Darstell ung
wie die Partei giebt. Das Verhältniss zwisohen den heiden Be­
weismitteln zeigt besonders deutlich das Gortynische Recht: bier
stehen den heiden Klassen der Eideshelfer (oben S. 679 f.) zwei
Gruppen von Zeugen gegenüber: neben solchen, die über That­
sacll6ll aussagen, finden wir andere, die über das Reollt selbst
Auslmnft geben, zR darüber, welcher der Parteien aas Eigen­
thUln des im Streit befangenen Sklaven zustehe (Recht von Gortyn
I 19 2). Der Zeuge aber, der vom Kläger benannt ist und im
Process aussagt: dem Kläger steht das J<]igenthulll zu, gicbt eine
rechtliche Beurlheilung und stellt sich neben die Partei, dadul'eh
hilft er dieser rechtes. Trotz dieser A'ehlllichkeit mit den Eides­
helfern bleibt er Zeuge, del.n sein Urtheil gründet sich anf die
Thatsa.chen, nicbt auf die Darstellung der Partei. Wir haben
daher folgende Stufenfolge von 1.t(ipTlJpe~:

1. Eideshelfer 0 h ne unmittelbare Kenntniss VOll der 'l'.bat.
2. Eideshelfer mi tunmittelbarer l{ellntlliss von der 'l'hat.
3. Zengen über das Recht.
4. Zeugen ttber Thatsaehen.

Zeit,lich gehen die Eideshelfer den Zeugen voraus, aber die
Zeugen, die anfangs nur eine kümmerli<:he Stellung neben den
Eideshelfern im Process haben, verdrängen diese schlie8slich.
Bekannt ist, welche Bedeutung im ältesteu germanischen Recht
die Eideshelfer hatten, dass andrerseits die Germanen del' Urzeit
VOll zufälligen Augen- und Ohrenzeugen übel'haupt nichts wissen
wolltenlI. Die Eideshelfer starben im Laufe der Zeiten ans,
während auf die Zeugen immer grössel'es Gewicht gelegt wnrde.
Auch aus den angefi1hl~ten griechischen Zeugnissen ühel' Eides­
helfer lässt sich wenigstens das erkennen, dass diese meist den
älteren, unentwickelteren Rechten angehören (TI - V; in dem

1 Mit Rii.cksicht auf die 2. Gruppe dllr griechischen Eideshelfer
(ob. S. 579 f.) muss die ob. S. 560 gegebene Definition für die griechischen
Eideshelfer insofern eingescbl'änkt werden.

2 Andere Zeugen übel' das Recht finden sich in I 15 und IX;JJ.
a Schröder aaO. S. 811.
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unter V erwähnten Fall spricht ArilltQteles von TWV apxaiwv
vO/li/lwv), nur der untel' VI erwähnte Fall fällt in jüngere Zeit
(2. Jahrhun<lert v. Ohr.); eine Zeit, in der die Eideshelfer die
Zeugen in Schatten stellten, konnten wir dagegen für das grie­
cbische Recht nicbt nachweisen. Im Gegensatz zu den angefübrten
Quellen sind die Eidesbelfer in den jüngeren, fortgeschritteneren
Rechten, vor allem im Processrecl!t der Atbener, soweit wir es
kennen, völlig.verschwunden, die Zeugen baben ihre Stellung
eingenommen (vgl. ob. S. 566 Anm. 3).

Leipzig. Richard M. E. Meister.




